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Die Stadt Hennef als Schulträger ist gemäß § 80 des Schulgesetztes für das Land Nordrhein-
Westfalen verpflichtet, für ihren Bereich eine mit den Planungen benachbarter Schulträger 
abgestimmte Schulentwicklungsplanung zu betreiben. 
 
Ursprünglich war die Fortschreibung des Schulentwicklungsplans für 2012 vorgesehen. 
Angesichts der vielschichtigen Entwicklungen im Schulbereich (rückläufige Schülerzahlen, 
mögliche Errichtung einer Gesamtschule in Sankt Augustin, evt. Errichtung von Gemeinschafts-
schulen im Umland) soll bereits in 2011 mit der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans 
begonnen werden. Dies soll durch ein Planungsbüro erfolgen. Es werden in den kommenden 
Wochen verschiedene Angebote eingeholt.  
 
 
Hennef (Sieg), den 08.02.2011 
Im Auftrag 
 
 
 
 
Joerdell 
 
 
 


